
Viktoria N. hatte ein kleines Seegrund-
stück am Attersee geerbt, auf dem sich 
auch ein Bootshaus samt Steg befand. Um 
dieses Juwel zu schützen, hatte Viktoria 
N. eine Gebäudeversicherung samt 
Sturmschäden abgeschlossen und bei Ver-
tragsabschluss noch extra angegeben, dass 
sie auch den Bootssteg mitversichert 
haben wolle. Da in der Versicherungspo-
lizze auch „in  klusive Zu-, An- und Ein-
bauten“ aufschien, wiegte sie sich in 
Sicherheit. Aber wie es halt so ist am 
Attersee, kam eines Tages aus dem Wei-
ßenbachtal ein schweres Gewitter samt 
heftigen Sturmböen angedonnert, die 
Wellen waren heftig und letztlich der Steg 
ein Opfer der Fluten. Mithilfe des Mak-
lers wurde eine Schadenmeldung an die 
Versicherung erstellt, diese lehnte jedoch 
die Übernahme des Schadens ab, da die 
Steganlagen durch eine Sturmflut beschä-
digt worden und derartige Schäden ausge-
schlossen seien. Der Weg zum Rechtsan-
walt blieb nicht erspart, um die Versiche-
rung auf Leistung zu klagen.

Wie wird das ausgehen? 
Was ist eine Sturmflut? Gibt es solche 

auf Binnengewässern wie dem Attersee? 
Die Wucht von Wellen am Attersee ist 
schon von so manchem unterschätzt wor-
den, aber können die als „Sturmflut“ 
bezeichnet werden? Ein Blick in Wikipe-
dia führt zur Frage, ob es am Attersee 
einen „Tidenstrom“ gibt. Und überhaupt: 
Der Steg steht nicht am Ufergrundstück, 
sondern auf dem Seegrund, der den Bun-
desforsten gehört – macht dies einen 
Unterschied?

Welche Sicherheit bietet eine Rechts-
schutzversicherung?

Ist Viktoria N. Versicherungsnehmerin 
einer Rechtsschutzversicherung und um -
fasst ihr Rechtsschutzversicherungsvertrag 
den Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz 
samt Versicherungsvertragsstreitigkeiten, 
übernimmt diese das Kostenrisiko, welches 
schon wegen der Höhe des Schadens hoch 
ist. Ist „nur“ ihr Ehegatte Viktor N. im sel-
ben Umfang Rechtsschutz versichert, dann 
gilt dasselbe, da die Ehegattin zu den mit-
versicherten Personen zählt!

Einen ähnlichen Sachverhalt musste der OGH zu GZ 
7 Ob 69/06g entscheiden: Die klagende Partei obsiegte 
gegen die Versicherung!

Sturmfl ut am Attersee


